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sches Image pflegenden Öko-

Institut in Darmstadt. 

Die Strahlenschutzverordnung 

deklariert für ihre Vorschrif-

ten zur Freimessung und Frei-

gabe der Abrißmaterialien von 

Atomkraftwerken, daß dabei 

„für Einzelpersonen der Be-

völkerung eine effektive Dosis 

im Bereich von 10 Mikrosie-

vert im Kalenderjahr“ einge-

halten wird. Küppers stützt 

sich in seinen Vorträgen zum 

Thema heute immer noch und 

zuletzt am 21. Juli in Kiel auf 

eine Veröffentlichung der In-

ternationalen Atomenergie-

agentur in Wien (IAEA) aus 

dem Jahr 1988 (IAEA Safety 

Guides No. 89), in der eine 

Strahlenbelastung von 10 Mi-

krosievert mit einem Risiko 

von 1 zu 10 Millionen assozi-

iert wird. Das heißt, eine von 

10 Millionen Personen soll 

jährlich infolge einer Strah-

lenbelastung von 10 Mikro-

sievert an einer strahlenbe-

dingten Erkrankung sterben 

dürfen. Satzungsgemäßer Zweck 

dieser Organisation ist die 

Förderung und Verbreitung 

der Atomenergie und sie ar-

beitet auch in der Internationa-

len Strahlenschutzkommission 

(ICRP) mit. 

Tatsächlich ging man noch 

1998 bei der Entwicklung des 

10-Mikrosievert-Konzeptes für 

eine solche Strahlenbelastung 

von einem Risiko von 1:10 

Millionen aus. Das entsprach 

der Empfehlung der ICRP aus 

dem Jahre 1977, obwohl die 

ICRP bereits 8 Jahre zuvor, 

nämlich 1990 dafür ein fünf-

fach höheres Risiko von 1:2 

Millionen angab (ICRP 60, 

1990). 6 Jahre nach dem In-

krafttreten der neuen Strahlen-

schutzverordnung im Jahr 

2001, also im Jahr 2007, legte 

die ICRP noch einmal 10 Pro-

zent für das Risiko zu und er-

höhte auf 1:1,8 Millionen 

(ICRP 103, 2007). [3] 1990 

und 2007 setzte die ICRP da-

mit allerdings lediglich Er-

kenntnisse aus den 1970er 

Jahren um und ignorierte 

sämtliche seitdem erschiene-

nen Studien und unabhängi-

gen Auswertungen der Daten 

von Hiroshima und Nagasaki. 

Die ICRP korrigierte auch ihre 

alten Grenzwertempfehlungen 

nicht. 

Darauf also, auf inzwischen 

vier Jahrzehnte alte, schon 

lange überholte Risikoschätzun-

gen, berufen sich heute immer 

noch Küppers und mit ihm 

Minister Habeck, wenn sie das 

10-Mikrosievert-Konzept der 

Freigabe von Atommüll recht-

fertigen. Ein größeres geistiges 

Armutszeugnis läßt sich kaum 

denken. 

Wenn die beiden an ihre ver-

alteten Zahlen glauben, dann 

fordern sie, mit den Freimes-

sungen nach Strahlenschutz-

verordnung und Freigaben 

zum Recycling und Verteilen 

in der Umwelt, 8 Menschen-

opfer jährlich in Deutschland 

zu akzeptieren. [4] Und ein 

Mehrfaches davon, denn die 

10 Mikrosievert sind nur als 

Größenordnung („im Bereich 

von“ lt. Strahlenschutzverord-

nung) vorgegeben, worauf 

auch Küppers hinweist. Den 

aktuellen Schätzungen der 

ICRP zufolge wären es aller-

dings bereits 44 Menschenop-

fer jährlich [5] und ein Mehr-

faches davon. 

Glaubt man nicht den Risiko-

schätzungen der Apologeten 

der Atomindustrie und den 

Vertretern der Strahlenanwen-

der, sondern verwendet die 

Ergebnisse unabhängiger Wis-

senschaftler, so ergeben sich 

noch ganz andere Größenord-

nungen und noch ganz andere 

Schadensarten als nur Krebs-

todesfälle. [3, 6] Von den Un-

wägbarkeiten und Manipulati-

onsmöglichkeiten, die in den 

Dosis- und Freigabekonzepten 

enthalten sind, gar nicht zu re-

den. [7]   Th.D. 
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Die Castor-Lagerhalle in Bruns-

büttel hat seit letztem Jahr laut 

richterlichem Beschluss keine 

Genehmigung mehr. Jetzt will 

Vattenfall dort trotzdem neuen 

Atommüll einlagern. Abge-

brannte Brennelemente aus dem 

Nasslager des AKW Bruns-

büttel sollen in CASTOR-Be-

hältern verpackt in die Zwi-

schenlager-Halle auf dem Kraft-

werksgelände gestellt werden, 

obwohl die Genehmigung für 

das Zwischenlager im vorigen 

Jahr gerichtlich aufgehoben 

wurde weil nicht nachgewie-

sen werden konnte, dass die 

Halle Flugzeugabstürzen stand-

hält. Der grüne schleswig-hol-

steinische Umweltminister Ro-

bert Habeck hilft mit einem 

äußerst fragwürdigen juristi-

schen Trick: Es werden zwar 

doch weitere CASTOR-Behäl-

ter in die Halle gestellt, aber 

nicht mehr zur „Zwischenlage-

rung“, sondern zur „Bereitstel-

lungslagerung“. 

Im Kern kommt die Atom-

aufsicht in Schleswig-Holstein 

auf Grundlage eines Sicher-

heitsgutachtens zu dem 

Schluss, dass der einzige für 

eine Bereitstellung der vor-

aussichtlich 11 CASTOR-Be-

hälter geeignete Ort das Ge-

bäude des Standortzwischen-

lagers wäre. Dort soll sich 

nach den Vorstellungen Vatten-

falls später die Zwischenlage-

rung bis zur Abgabe an ein 

Endlager anschließen. Hilfs-

weise, falls eine Neugenehmi-

gung für das bestehende Zwi-

schenlager in Brunsbüttel 

nicht erteilt wird, käme ein 

Transport zu einem anderen 

genehmigten Standortzwischen-

lager in Frage, heißt es. Für 

beide Möglichkeiten sei die 

Beladung der CASTOR-Be-

hälter, ihre Trocknung und 

Bereitstellung im Gebäude des 

Standortzwischenlagers eine 

sinnvolle Vorbereitung. 

„Wenn alle Anforderungen 

eingehalten werden, ist die 

Trockenlagerung der Brenn-

elemente im Kernbrennstoff-

zwischenlager ein Sicherheits-

gewinn gegenüber einer wei-

teren Nasslagerung im Reak-

tordruckbehälter“, erklärte Mi-

nister Robert Habeck. Dieses 

Mehr an Sicherheit beziehe 

sich ausdrücklich auch auf den 

Schutz des Gebäudes gegen 

Einwirkungen von außen wie 

Angriffe von außen, oder ein 

terroristisch herbeigeführter 

Flugzeugabsturz. Ebenso gelte 

es für weitere Gesichtspunkte 

der Sicherheit. So wären die 

Brennelemente in den CAS-

TOREN in einer solchen Wei-

se zusammengesetzt, dass kei-

ne aktive Kühlung erforder-

lich sei (Kritische Anord-

nung/Unterkritikalität). Zudem 

biete die trockene Bereitstel-

lung der bestrahlten Brenn-

elemente durch die zusätzliche 

Umschließung durch die 

CASTOR-Behälter weiterge-

hende Sicherheit. Zusammen-

fassend komme daher auch 

das Sicherheitsgutachten zu 

dem Ergebnis, dass zur best-

möglichen Schadensvorsorge 

unter den am Standort vor-
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handenen Gegebenheiten die 

Bereitstellung der Transport- 

und Lagerbehälter im Stand-

ortzwischenlager empfohlen 

werde. 

Hintergrund für das angestreb-

te Vorgehen Vattenfalls ist, 

dass das Standortzwischenla-

ger in Brunsbüttel gegenwär-

tig über keine atomrechtliche 

Genehmigung verfügt. Die 

Genehmigung des Bundesam-

tes für Strahlenschutz (BfS) 

ist im Januar 2015 rechtskräf-

tig gerichtlich aufgehoben 

worden. Die Gerichte hatten 

dabei nicht entschieden, dass 

das Lager unsicher sei, erklärt 

die Behörde, sondern nur, 

dass der Terrorschutz in ein-

zelnen Aspekten nicht ausrei-

chend nachgewiesen sei. Seit-

dem werden die neun CAS-

TOR-Behälter (mit insgesamt 

468 Brennelementen), die sich 

bereits im Standortzwischen-

lager befinden, durch eine 

Verfügung der schleswig-hol-

steinischen Reaktorsicherheits-

behörde vorübergehend gedul-

det. Auf Antrag Vattenfalls 

läuft inzwischen beim BfS ein 

erneutes Genehmigungsver-

fahren. „Ich erwarte, dass die 

Nachweisdefizite in dem neu-

en Verfahren ausgeräumt wer-

den“, sagte Habeck. 

Dieses Genehmigungsverfah-

ren des BfS für das Zwischen-

lager sei von der jetzt geplan-

ten Bereitstellung der CAS-

TOREN unabhängig, heißt es 

weiter. Die von Vattenfall an-

gestrebte Umlagerung der 

Brennelemente und die an-

schließende Bereitstellung sol-

len im Rahmen der bestehen-

den Betriebsgenehmigung des 

Kernkraftwerks erfolgen. Dort 

geregelt ist die Befugnis zur 

Handhabung von Kernbrenn-

stoffen auf dem Betriebsge-

lände. Zu dem Schluss, dass 

diese Bereitstellung rechtlich 

– unabhängig von einer Ge-

nehmigung für das Standort-

zwischenlager – möglich sei, 

kommt auch ein von der 

Atomaufsichtsbehörde beauf-

tragte Rechtsgutachten. 

Habeck selbst sagte dazu im 

NDR: „Ich räume ein: das ist 

juristisch irgendwie merkwür-

dig alles. Das haben wir aber 

geprüft und es ist nicht offen-

sichtlich (sic!) illegal.“ 

Dazu erklärt Jochen Stay, 

Sprecher der Anti-Atom-

Organisation .ausgestrahlt: 

„Zwar ist die Lagerung in 

Castor-Behältern weniger ris-

kant als im Nasslager, aber 

eben nicht sicher genug in ei-

ner Halle, deren Sicherheit 

gegen Beschuss und Flug-

zeugabstürze nicht nachge-

wiesen ist. Wenn Habeck sagt, 

das Zwischenlager sei das 

stabilste Gebäude auf dem 

Kraftwerksgelände, so ist das 

zwar relativ gesehen richtig, 

sagt aber nichts über die tat-

sächliche Sicherheit aus. 

Wer mit drei Autos zum TÜV 

kommt, deren Bremsen defekt 

sind und darum bittet, die Pla-

kette auf den Wagen zu kle-

ben, der von den dreien am 

wenigsten unsicher ist, wird 

Kopfschütteln ernten. Doch 

genau so argumentiert Ha-

beck. 

Dazu kommt seine abenteuer-

liche juristische Begründung. 

Weil die Zwischenlagerung in 

der Halle gerichtlich verboten 

ist, spricht er jetzt von Bereit-

stellungslagerung, meint aber 

faktisch dasselbe: Castor steht 

im Zwischenlager. 

Für die Bereitstellungslage-

rung brauche es aber laut Ha-

beck gar keine Genehmigung, 

da ja der Betreiber sowieso 

mit Kernbrennstoffen auf sei-

nem Gelände hantieren darf. 

So nach dem Motto: Was 

brauche ich für mein Auto ei-

ne TÜV-Plakette, ich habe 

doch einen Führerschein. 

Wer so argumentiert, braucht 

künftig nie wieder eine Ge-

nehmigung für ein Atommüll-

Lager auf einem AKW-

Gelände, wie unsicher es auch 

sein mag. 

Das ist das grundlegende 

Problem bei Habecks Han-

deln: Er will zwar im Fall 

Brunsbüttel relativ gesehen 

mehr Sicherheit, reißt damit 

aber juristische Standards ein, 

die bisher überall für mehr Si-

cherheit bei der Atommüll-

Lagerung sorgen sollen. Wird 

Brunsbüttel zum Präzedenz-

fall, dann gibt es unterm 

Strich mehr und nicht weniger 

Risiko. Habeck macht damit 

Unsicherheit zum Regelfall. 

Habecks Vorgehen wäre gera-

de noch akzeptabel, wenn er 

es juristisch besser absichert 

und gleichzeitig forciert daran 

arbeiten würde, die unsichere 

Lagerhalle in Brunsbüttel 

zeitnah durch ein deutlich 

stabileres Lager vor Ort zu er-

setzen. Der Minister setzt da-

gegen alles auf die Karte, dass 

der neue Antrag von Vatten-

fall, die bestehende Halle wei-

ter zu nutzen, in einigen Jah-

ren bewilligt wird. Gelingt der 

Sicherheits-Nachweis dann 

aber erneut nicht, steht Ha-

beck mit leeren Händen da.“ 

Das Sicherheitsgutachten, das Rechts-

gutachten sowie das Schreiben an 

den Kernkraftwerksbetreiber sind 

im Internet zu finden unter: 

http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/R/rea

ktorsicherheit/kkbFachberichte.ht

ml   

 
Atommüll-Endlager 
 

Verdacht auf 
Gefälligkeits-
gutachten der 
BGR zu 
Gorleben 
 
Der Republikanische Anwalts-

verein (RAV) hat Strafanzeige 

gegen die Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Roh-

stoffe (BGR) in Hannover bei 

der Staatsanwaltschaft Han-

nover wegen des Verdachts auf 

Vorteilsgewährung, Vorteilsnah-

me bzw. Bestechung und Be-

stechlichkeit nach §§ 331-334 

StGB gestellt. Dabei geht es 

um die Rolle der Hans-Joa-

chim-Martini-Stiftung. Rechts-

anwalt Thorsten Deppner be-

ruft sich bei der Strafanzeige 

auf einen Bericht der Tages-

schau, in dem es heißt: „Aus 

den rund 4000 Seiten interner 

Dokumente der Stiftung, die 

WDR, NDR und ‚Süddeut-

sche Zeitung‘ ausgewertet ha-

ben, ergibt sich jedenfalls das 

Bild eines äußerst komplexen 

und wenig transparenten Geld-

flusses von der Industrie in die 

BGR. Das beginnt bereits bei 

den Anfängen der Stiftung 

1981. ‚Es ist beabsichtigt, (…) 

eine Hans-Joachim-Martini-

Stiftung‘ (…) zu gründen, 

schrieb der damalige Chef-

Geologe der Bayer-AG in ei-

ner internen Notiz an seinen 

Vorstand. ‚Die Stiftung soll 

dazu dienen, junge bzw. ver-

diente Mitarbeiter der BGR 

durch maßvolle finanzielle 

Anreize zu belohnen‘.“ 

Laut Medienberichten ist auch 

für Gorleben-Expertisen Geld 

der Martini-Stiftung geflos-

sen. 

Eigentlich soll die BGR die 

Bundesregierung unabhängig 

beraten. Doch die Ergebnisse 

ihrer Studien und Gutachten 

sind teilweise unter zweifel-

haften Umständen entstanden, 

wie Recherchen von NDR, 

WDR und „Süddeutscher Zei-

tung“ (SZ) ergaben. 

Zunächst gründeten im Jahr 

1982 Unternehmen der Roh-

stoff-, Energie- und Chemie-

Industrie einen Fonds mit dem 

Zweck, die BGR indirekt mit-

zufinanzieren. Gezielt wurden 

„verdiente Mitarbeiter“, wie 

es in internen Dokumenten 

wörtlich heißt, über Preisgel-

der für ihre Arbeit „belohnt“. 

Ausgewählte Studien wurden 

finanziert, Tagungen, Empfän-

ge und größere Anschaffun-

gen wie etwa Computer der 

Bundesanstalt gesponsert. Aus 

dem Fonds entstand dann 

1987 eine Stiftung, die bis 

heute weitgehend im Verbor-

genen arbeitet. 

Das geht aus umfangreichen 

internen Dokumenten der Stif-

tung hervor, die NDR, WDR 

und SZ vorliegen. Demnach 

gehörten in den beiden ersten 

Jahrzehnten namhafte Firmen 

zu den wichtigsten Geldge-

bern, unter anderem der Che-

mie-Konzern Bayer, der Braun-

kohle-Produzent Rheinbraun 

(heute RWE), der Erdöl- und 

Erdgas-Riese Wintershall  (BASF) 
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